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 Editorial 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

Mit unserem vorliegenden Newsletter möchten wir Sie über die Änderungen in den Bereichen 
Mindestlohn und dem Beitrag zur Berufsausbildung im Jahr 2021, sowie der Reduzierung der 
Gewerbesteuer für KMU-s informieren.  

Mit besten Grüßen aus Budapest 

Ihr 

Dr. Roland Felkai
Geschäftsführer und Partner
T +36 1 8149 800 
roland.felkai@roedl.com

mailto:roland.felkai@roedl.com
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 Mindestlohn 
Ab Februar 2021 wird der Mindestlohn von derzeit 
161.000 HUF pro Monat auf 167.400 HUF und der 
garantierte Mindestlohn von 210.600 HUF pro 
Monat auf 219.000 HUF erhöht. 

Sollte die Regierung den Arbeitgeber-
anteil an der Sozialversicherung im Laufe des 

Jahres um 2 Prozent auf 13,5 Prozent senken (ist 
abhängig von einer Erhöhung der Reallöhne im 
privaten Sektor um 6 Prozent im Jahr 2020), 
erhöhen sich der Mindestlohn und der garantierte 
Mindestlohn um weitere 1 Prozent. 

 Beitrag zur Berufsausbildung 
Zum 1. Januar 2021 wurde die Beitragspflicht für 
die Berufsausbildung geändert und die Bemes-
sungsgrundlage stimmt nunmehr mit jener der 
Sozialversicherungsbeiträge überein. 

Der Berufsausbildungsbeitrag ist z.B. 
auf Nebenleistungen (SZÉP-Karten), gesetzlich 
definierte Leistungen, Dividenden oder Einkünfte 
aus Zinsnachlässen und Wertpapieranleihege-
schäften zu entrichten, wobei diese Berufsaus-
bildungsbeitragspflicht allerdings nicht in der Zeit 
der derzeitigen Pandemie besteht. 

Infolgedessen beträgt die Abgabenlast 
für gesetzlich definierte Leistungen (wie z.B.: Re-
präsentationsaufwendungen für Geschäftspart-
ner, Geschäftsgeschenke, geringwertige Ge-
schenke, private Telefonnutzung) 

– in Zeiten der Pandemie: 36 Prozent der eigent-
lichen Leistung (15 Prozent ESt + 15,5 Prozent So-
zialabgaben auf das 1,18-fache der Leistung) und  

– 37,76 Prozent nach der Pandemie (15 Prozent ESt 
+ 15,5 Prozent Sozialabgaben + 1,5 Prozent 
Berufsausbildungsbeitrag berechnet auf das 
1,18-fache der Leistung). 

Bei Nebenleistungen (SZÉP-Karten) 
besteht eine günstigere Belastung, da solche 
Leistungen des Arbeitgebers während der 
Pandemie auch von den Sozialversicherungs-
beiträgen befreit sind. Für Nebenleistungen gilt 
hinsichtlich der Abgabenlast: 

– in Zeiten der Pandemie: 15 Prozent der Leistung 
(15 Prozent ESt nach der Leistung), 

– nach der Pandemie beträgt der Beitrag 32 
Prozent (15 Prozent ESt nach der Leistung + 15,5 
Prozent Sozialabgaben + 1,5 Prozent Berufsaus-
bildungsbeitrag). 

 Senkung der lokalen Gewerbe-
steuer für KMU 
Am 22. Dezember 2020 wurde das Regierungs-
dekret 639/2020 erlassen, welches eine Senkung 
der Gewerbesteuer für KMU-s festlegt. Die 
Verordnung maximiert den lokalen Gewerbe-
steuersatz für Kleinst-, Klein- und mittlere 
Unternehmen für das Steuerjahr 2021 auf maximal 
1 Prozent. Es ist zu beachten, dass die Verordnung 
nur für KMU-s gilt, deren jährlicher Nettoumsatz 
oder Bilanzsumme 4 Mrd. HUF (rd. 11,1 Mio. Euro) 
nicht überschreitet, so dass nicht alle KMU-s von 
der Ermäßigung/der Beihilfe profitieren. 

Für die Bestimmung der KMU- 
Einstufung laut Verordnung sind Daten aus dem 
letzten genehmigten Jahresabschluss heranzu-
ziehen, welcher am ersten Tag des Steuerjahres 
2021 verfügbar ist. Bis zum 25. Februar 2021 sind 
Steuerzahler verpflichtet, der Finanzbehörde 
(NAV) ihres Firmensitzes oder ihrer Betriebsstätte 
unter Verwendung des vorgegebenen Formulars 
elektronisch zu erklären, dass sie gemäß den 
Bestimmungen des Regierungsdekrets als be-
günstigtes KMU einzustufen sind. 
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